
 

Dringlicher Antrag  

Fraktion der Freien Demokraten 

Testpflicht für Innengastronomie aufheben - hessischen Alleingang beenden 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass sich die hessische Tourismusbranche im zweiten Corona-

Sommer weiterhin in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befindet. Die Landesregie-
rung muss daher die notwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Sommer-Sai-
son schaffen. 

 
2. Der Landtag stellt fest, dass die Öffnung der Gastronomiebetriebe nicht zu einem Anstieg 

der Infektionszahlen geführt hat. Die Hygienekonzepte der Betriebe und die weiterhin ver-
pflichtenden Abstands- und Hygieneregeln funktionieren. 

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Testpflicht für die Nutzung der Innen-

gastronomie aufzuheben. Die Testpflicht hat sich in Zeiten von steigendem und diffusem 
Infektionsgeschehen grundsätzlich bewährt, die aktuellen Inzidenzwerte bieten jedoch kei-
nen Anlass, die Testpflicht weiterhin aufrechtzuerhalten. Aus gesundheitlicher Sicht kann 
auf den Negativnachweis verzichtet werden, solange die Inzidenzwerte auf konstant nied-
rigem Niveau sind. Betroffene Betriebe berichten indes, die Testpflicht würde viele Gäste 
von einem Gastronomiebesuch abhalten. Alle Nachbarbundesländer haben die generelle 
Testpflicht deswegen bereits abgeschafft. Die Pflicht zur Vorlage eines Negativnachweises 
ist somit zu einem Wettbewerbsnachteil für die hessischen Tourismusdestinationen gewor-
den. Die Testpflicht muss daher im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit der Gastronomie und 
Hotellerie auch in Hessen aufgehoben werden. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 6. Juli 2021 

Der Fraktionsvorsitzende: 
René Rock 
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